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KundmachungKundmachung
vom 25. Juli 2019

des Beschlusses Nr. 247/2018 des Gemeinsamendes Beschlusses Nr. 247/2018 des Gemeinsamen
EWR-AusschussesEWR-Ausschusses

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 5. Dezember 2018
Zustimmung des Landtags: 5. April 20191

Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. August 2019

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995,
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss Nr.
247/2018 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund.

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die im
Beschluss Nr. 247/2018 Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechts-
sammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regie-
rungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur Einsicht-
nahme zur Verfügung.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Mauro Pedrazzini
Regierungsrat
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AnhangAnhang

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 247/2018Nr. 247/2018

vom 5. Dezember 2018

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-
tungen) des EWR-Abkommenstungen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinien 2003/71/EG und
2009/138/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr.
1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 im Hinblick auf die Befugnisse
der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für
das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Markt-
aufsichtsbehörde)2 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
1. Nummer 1 (Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates) wird wie folgt geändert:
i) Der folgende Gedankenstrich wird angefügt:
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"- 3201432014 LL 00510051: Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16. April 2014 (ABl. L 153 vom
22.5.2014, S. 1).";

ii) die folgenden Anpassungen werden angefügt:
"k) In den Fällen gemäss Nummer 31h dieses Anhangs gelten Ver-

weise auf die Befugnisse der EIOPA nach den Art. 18 und 19 der
Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments
und des Rates in dieser Richtlinie für die EFTA-Staaten als Ver-
weise auf die Befugnisse der EFTA-Überwachungsbehörde.

l) In Art. 52 Abs. 3 werden nach den Wörtern "dem Rat" die Wörter
"der EFTA-Überwachungsbehörde, dem Ständigen Ausschuss
der EFTA-Staaten" und in Art. 77f Abs. 1 nach den Wörtern
"den Rat" die Wörter "die EFTA-Überwachungsbehörde, den
Ständigen Ausschuss der EFTA" eingefügt.

m) In Art. 65a werden nach dem Wort "EIOPA" die Wörter "oder
gegebenenfalls der EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt.

n) In Art. 70 gelten Verweise auf "Zentralbanken des Europäischen
Systems der Zentralbanken (ESZB)" und "Zentralbanken der
ESZB" neben ihrer Bedeutung in der Richtlinie auch als Ver-
weise auf die nationalen Zentralbanken der EFTA-Staaten.

o) In Art. 138 Abs. 4 werden für die EFTA-Staaten das Wort
"EIOPA" durch das Wort "EFTA-Überwachungsbehörde"
und die Wörter "wie von der EIOPA festgelegt" durch die
Wörter "wie von der EFTA-Überwachungsbehörde auf der
Grundlage von Entwürfen der EIOPA festgelegt" ersetzt.

p) Informationen mit Ursprung in den EFTA-Staaten werden im
Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit Drittstaaten oder
deren Behörden gemäss Art. 172 Abs. 4 Bst. e oder Art. 260 Abs.
5 Bst. e ohne ausdrückliche Zustimmung der Behörden, die sie
mitgeteilt haben, von der EIOPA nicht oder gegebenenfalls nur
für die Zwecke weitergeben, für die diese Behörden ihre Zustim-
mung erteilt haben.

q) In Art. 308b Abs. 15 werden für die EFTA-Staaten die Wörter
"23. Mai 2014" durch die Wörter "dem Tag des Inkrafttretens
des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 247/
2018 vom 5. Dezember 2018" ersetzt."

2. Unter den Nummern 29b (Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates), 31eb (Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des
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Europäischen Parlaments und des Rates) und 31i (Verordnung (EU) Nr.
1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates) wird jeweils der
folgende Gedankenstrich angefügt:
"- 3201432014 LL 00510051: Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 16. April 2014 (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 1)."
3. In Nummer 31h (Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Par-

laments und des Rates) wird Folgendes angefügt:

", geändert durch:
- 3201432014 LL 00510051: Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 16. April 2014 (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 1)."

Art. 2

Der Wortlaut der Richtlinie 2014/51/EU in isländischer und norwegi-
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 6. Dezember 2018 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen3.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 5. Dezember 2018.

(Es folgen die Unterschriften)
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1 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 17/2019

2 ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 1.

3 Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.
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